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29. Jänner 2020   Ewald Wiederin 

Fächerübergreifende Modulprüfung „Öffentliches Recht“ 

I.  Ein Schrecken macht sich in der Gemeinde Allentsteig (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) 
breit. Die ersten Opfer sind zehn von Karl Gutscher vor vier Wochen aus den Philippinen 
importierte Hängebauchschweine: Sie sind antriebslos, essen kaum und haben hohes Fie-
ber. Gutscher schlachtet die Tiere und verarbeitet sie sogleich in seinem Schlachthaus, das 
von allen Bauern der Umgebung rege beliefert wird. Doch schon wenige Tage später zeigen 
sich ähnliche Symptome bei weiteren Schweinen. Nachdem Gutscher fallweise auch als 
Schlachter auf anderen Gehöften der Gemeinde arbeitet, siechen bald auf einem weiteren 
Hof mehrere Dutzend Schweine vor sich hin. Als Elke Hofstetter, ihres Zeichens Bürgermeis-
terin von Allentsteig, davon Wind bekommt, informiert sie umgehend den Amtstierarzt. 
Während dieser eilig die kranken Schweine untersucht, findet in Gutschers Schlachthaus am 
28. 11. 2019 eine behördliche Kontrolle statt, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Durch-
geführt wird sie von Peter Kostelic, dem örtlichen Bezirkshauptmann-Stellvertreter, der als 
unzuverlässig gilt und dem der Behördenleiter daher jede eigenständige Entscheidung un-
tersagt hat; gut nur, dass dieser gerade seinen Urlaub auf den Philippinen verbringt. Anlass 
der Kontrolle sind Nachbarbeschwerden über eine nie dagewesene Geruchsbelästigung, die 
vom Schlachthaus ausgeht und die Kostelic nur bestätigen kann. Als Grund vermutet er ein 
defektes Ventilationssystem, außerdem entdeckt er, dass die im Baubescheid vorgeschrie-
bene – an sich funktionsfähige – Brandschutzanlage aus Stromspargründen nicht in Betrieb 
ist, weshalb er die Anlage an Ort und Stelle schließt. Zudem entnimmt er aufgrund einer 
Intuition eine Fleischprobe. Deren Untersuchung liefert sodann das gleiche Ergebnis wie die 
Proben, die der Amtstierarzt entnommen hat: Die Schweine haben Ebola.  
Da Ebola in Österreich weder bei Tieren noch bei Menschen je aufgetreten ist, sind die 
Behörden denkbar unvorbereitet. Innerhalb der umgehend einberufenen Seuchenkommis-
sion wird entsprechend gestritten: Der Amtstierarzt erachtet zwei Drittel des Schweinebe-
stands von Allentsteig für befallen und empfiehlt daher die Vernichtung aller Tiere; die Bür-
germeisterin hält dagegen. Kostelic will aber keine Schwäche zeigen: Er verkündet am 4. 12. 
den versammelten Landwirten die umgehende Sperre ihrer Höfe, was er in einer von ihm 
allein unterschriebenen Niederschrift festhält, und er weist den Amtstierarzt an, alle 
Schweine notzuschlachten, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Von 
diesen noch am selben Tag ergriffenen Maßnahmen betroffen ist auch der Hof von Gutscher, 
der sie zu verhindern sucht, worauf er auf Kostelics Geheiß von Polizisten festgenommen 
wird. Gutscher muss während seiner Anhaltung der von Kostelic angeordneten Durchsu-
chung des Schlachthauses nach seuchenbefallenem Fleisch und Gegenständen beiwohnen. 
Bei dieser Gelegenheit händigt ihm der beigezogene Amtstierarzt ein Schreiben der BH 
Zwettl aus, mit dem er aufgrund zweier Anzeigen von Hofstetter und Kostelic ohne nähere 
Begründung wegen der Nichtmeldung des Ebolabefalls seiner Schweine zu einer Geldstrafe 
von 500 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe von einer Woche) verurteilt wird.  
Trotz dieses beherzten Einschreitens lässt sich nicht verhindern, was zu befürchten stand: 
Die ersten Landwirte haben starke Kopfschmerzen, Durchfall und müssen sich erbrechen – 
alles Anzeichen einer Grippe, wie sie in der ersten Phase einer Ebolainfektion auftritt. Die 
zweite, regelmäßig 24 bis 48 Stunden später auftretende Phase führt sodann zu einem vi-
rusbedingten hämorrhagischen Fieber, bei dem es zu schweren Blutungen (etwa der 
Schleimhäute), Nierenversagen und letztlich in vielen Fällen zum Tod kommt. Schon nach 
wenigen Stunden steht für den Amtsarzt fest, dass sich das hochansteckende Virus, das 
eine Inkubationszeit von mehreren Wochen aufweisen kann, bereits im gesamten Gemein-
degebiet verbreitet hat, ja es sei sogar sehr wahrscheinlich schon weiter verbreitet. Kostelic 
wendet sich in seiner Verzweiflung unmittelbar an die Bundesministerin für Gesundheit, da 
er „im Land“ keine Freunde hat. Diese erkennt den Ernst der Situation und beauftragt Koste-
lic mit einer Reihe weiterer Maßnahmen samt Beiziehung des Bundesheeres. 
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Folglich wird am 11. 12. das Gebiet von Allentsteig und der im BH-Sprengel liegenden Nach-
bargemeinden gesperrt, diese dürfen also weder betreten noch verlassen werden. Ausge-
nommen sind nur staatliche Organe bei Besorgung ihrer Aufgaben. Ferner sind alle von der 
Seuche Befallenen in einem Quarantänelager unterzubringen; seuchenverdächtige Personen 
werden im Kindergarten von Allentsteig versammelt. Die Anordnungen werden von Kostelic 
beschlossen und umgehend an den Amtstafeln aller Gemeinden im Bezirk Zwettl sowie über 
Radio Niederösterreich kundgemacht. 
Zudem beauftragt Kostelic den Kommandanten des Truppenübungsplatzes von Allentsteig, 
auf einem Acker, der als Grünland-Freihaltefläche gewidmet ist und im Naturschutzgebiet 
liegt, das nötige Quarantänelager zu errichten und zu betreiben. Der Kommandant betraut 
damit sogleich eine Pioniertruppe aus Melk, fordert aus dem Wiener Heeresspital das nötige 
Sanitätspersonal an und weist die in Allentsteig anwesenden Soldaten der Behörde zur Seu-
chenbekämpfung zu. Karin Keihs, 19 Jahre alt, BOKU-Studentin und Tochter von Gutscher, 
sowie fünf weitere Personen empfinden das als Skandal, weshalb sie am 14. 12. die Bauar-
beiten zu verhindern suchen: Gemeinsam stören sie die verdutzten Soldaten und skandieren 
Parolen über die Militanz der Republik Österreich; Keihs beschimpft den Kommandanten als 
„Faschisten“. Dieser hat dafür wenig Verständnis und lässt alle Personen in den Kindergarten 
Allentsteig eskortieren sowie – ohne dass Krankheitssymptome vorlägen – auf Ebola testen.  
Nach Errichtung der Zeltstadt ist Keihs, deren Testergebnisse positiv waren, dann auch ab 
16. 12. die erste Patientin: Wiewohl gesund, hatte der Test sie als krank ausgewiesen, was 
in 0,8 % der Fälle vorkommt. Im Lager erkrankt Keihs freilich tatsächlich an virusbedingtem 
hämorrhagischem Fieber, weil die Patienten am ersten Tag gemeinsam untergebracht und 
erst am zweiten voneinander getrennt werden. Der seit 5. 12. ständig beruflich in Brüssel 
gebundene Gutscher versucht am Silvestertag, Kontakt mit seiner Tochter aufzunehmen, 
und erfährt von dem Telefondienst versehenden Soldaten, dass Keihs am 26. 12. verstorben 
ist. 
Gutscher will die gegen ihn und seine Tochter gerichteten Amtshandlungen bekämpfen und 
sucht bei Ihnen am 3. 1. 2020 juristischen Rat. 
1. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten stehen ihm (noch) offen? Wie beurteilen Sie deren 

Erfolgsaussichten aus rechtlicher einschließlich grundrechtlicher Sicht? ( ≈ 55 %) 
II. Hinter den Kulissen rumort es, das Land ist mit der Zeltstadt nicht glücklich. Unter expli-
zitem Hinweis darauf, dass Bewilligungen eigentlich nicht erforderlich seien, sucht man von 
Bundesseite Ende Jänner vorsorglich doch bei der Gemeinde Allentsteig um „Genehmigung 
der Zeltstadt in baurechtlicher Hinsicht“ an. Die Umweltlandesrätin weist mit einem dem 
Verteidigungsminister zugestellten Bescheid erstens diesen ihr von Hofstetter delegierten 
Antrag ab; zweitens verfügt sie den Abbruch der Zeltstadt sowie drittens die Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustands. Um dem Nachdruck zu verleihen, schließt sie viertens die 
aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels aus und erlässt sie fünftens eine Vollstreckungs-
verfügung, mit der die Ersatzvornahme angeordnet wird. Die damit beauftragte Siedl GmbH 
muss indes tags darauf wieder abrücken, weil die vom Verteidigungsminister dazu angewie-
senen Soldaten sie gewaltsam vertreiben. Bei dieser Aktion wird die Baggerfahrerin Erika 
Meder leicht an der Schulter verletzt. 
2. Verfassen Sie ein Rechtsgutachten, das klärt, wer sich gegen Bescheid und Vertreibung 

vor den Verwaltungsgerichten zur Wehr setzen kann und wie es um die Erfolgsaussichten 
bestellt ist! ( ≈ 30 %)  

III. Auch Hofstetter bleibt nicht untätig: Sie verlangt am 2. 1. 2020 von dem mittlerweile 
aus dem Urlaub zurückgekehrten Bezirkshauptmann telefonisch die Herausgabe der ihm zur 
Verfügung stehenden Informationen über den Ebolaausbruch, was dieser verweigert; auch 
ihre am 3. 3. bei der Behörde eingelangte schriftliche Wiederholung samt Begehren auf 
Erlassung eines Bescheides wird ignoriert. Eines Tages ist Hofstetters Geduld zu Ende. Sie 
beauftragt ihre Rechtsanwältin, ein zweckentsprechendes Rechtsmittel einzubringen. 
3. Verfassen Sie ein solches Rechtsmittel zum ehestmöglichen Zeitpunkt! ( ≈ 15 %)   

[Hinweis: Ausführungen außerhalb der Schriftsatzform werden nicht gewertet.]  
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Tierseuchengesetz – TSG 
§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden 

Anwendung auf Haustiere sowie auf Tiere, die wie Haustiere 
oder in Tiergärten oder in ähnlicher Weise gehalten werden. 

(3) Seuchenverdächtig sind Tiere, an welchen sich Erschei-
nungen zeigen, die den Ausbruch einer Tierseuche befürch-
ten lassen. Ansteckungsverdächtig sind Tiere, bei denen 
sonst anzunehmen ist, daß sie als Träger von Keimen einer 
Tierseuche anzusehen sind und diese weiterverbreiten kön-
nen. Als verdächtige Tiere im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gelten sowohl seuchenverdächtige als auch ansteckungsver-
dächtige Tiere. 
Handhabung des Gesetzes, Eingreifen der Oberbehörden. 

§ 2. (1) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt, so-
fern im folgenden nichts anderes bestimmt wird, in erster In-
stanz der Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) Die Behörden haben die auf Grund dieses Bundesge-
setzes zu treffenden Maßnahmen unverzüglich anzuordnen. 
Generelle Anordnungen treten, soweit die Behörde nichts an-
deres bestimmt, mit ihrer Kundmachung in Kraft. Die Kund-
machung hat, sofern sie nicht anders rechtzeitig und wirksam 
erfolgen kann, durch öffentlichen Anschlag, durch Verlaut-
barung in der Presse oder im Rundfunk oder im Fernsehen zu 
erfolgen. Die Rechtsfolgen der Übertretung der Anordnun-
gen sind gleichzeitig bekanntzugeben. Kundmachungen nach 
diesem Bundesgesetz dürfen durch Veröffentlichung in den 
„Amtlichen Veterinärnachrichten des Bundeskanzleramtes“ 
erfolgen. 

Anzeigepflichtige Seuchen 
§ 16. Anzeigepflichtige Seuchen sind: 

 35. Ebola. 
Anzeige verdächtiger Erkrankungen, zu beobachtende 

Vorschriften, Anzeigeprämien 
§ 17. (1) Bei Verdacht einer anzeigepflichtigen Tierseuche 

haben 
 a) der zugezogene Tierarzt, 
 b) der Tierhalter, 
unverzüglich und auf dem kürzesten Wege die Anzeige beim 
örtlich zuständigen Bürgermeister oder bei der vom Bürger-
meister mit der Entgegennahme der Anzeige betrauten Per-
son, sofern dies nicht möglich ist, bei der nächsten Polizei-
dienststelle zu erstatten. Tierärzte haben überdies die An-
zeige der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstat-
ten. 

Allgemeines Verbot. 
§ 19. Tiere (§ 1 Abs. 1), die an einer anzeigepflichtigen 

Tierseuche erkrankt oder einer solchen verdächtig (§ 1 
Abs. 3) sind, dürfen, soweit dieses Bundesgesetz nichts an-
deres bestimmt, nicht in Verkehr gebracht werden. 

Vorläufige Vorkehrungen des Gemeindevorstehers. 
§ 20. (1) Der Bürgermeister hat über den gesamten Tierbe-

stand, das Gehöft oder die Weidefläche, wo sich der Ver-
dachtsfall ereignet hat, eine vorläufige Sperre zu verhängen. 
Die Verhängung der vorläufigen Sperre ist mittels Beschei-
des zu erlassen. Der Bescheid hat zu enthalten: 
 a) das Gebot, das Betreten des Stalles durch fremde Perso-

nen zu verhindern; 
 b) das Verbot der Einbringung weiterer Tiere; 
 c) das Verbot der Verbringung von Tieren aus dem Gehöft 

oder von der Weidefläche oder gegebenenfalls das Gebot 
unverzüglich Maßnahmen hinsichtlich der Haltung zu 
setzen, die einen Kontakt zu anderen Tieren der für die 
jeweilige Seuche empfänglichen Arten ausschließen; 

 d) das Gebot der gesicherten Verwahrung von Tierkada-
vern; 

 e) das Verbot, tierische Produkte jeglicher Art, Streu, Fut-
termittel oder Dünger aus dem Gehöft oder von der Wei-
defläche zu verbringen; 

 f) das Gebot der Desinfektion vor dem Betreten und nach 
dem Verlassen des Stalles; 

 g) das Verbot, Tötungen von Tieren einer Tiergattung, auf 
die sich der Seuchenverdacht bezieht, ohne Zustimmung 
und ohne Aufsicht eines Tierarztes durchzuführen. 

Seuchenkommission. 
§ 21. Die politische Bezirksbehörde hat nach erhaltener 

Kenntnis von dem Ausbruche oder von dem Verdachte einer 
Tierseuche ohne Verzug die Amtshandlung in der Regel 
durch Entsendung des Amtstierarztes einzuleiten. Derselbe 
hat die Art, Ausbreitung und Entstehungsursache der Seuche 
zu erheben, die auf Grund dieses Gesetzes und der Vollzugs-
vorschrift zu treffenden Maßregeln anzuordnen und deren 
Durchführung einzuleiten. 

An der Erhebung hat der Gemeindevorsteher oder eine von 
ihm zu entsendende, der Ortsverhältnisse kundige vertrau-
enswürdige Person teilzunehmen; außerdem kann die Ge-
meinde sich an der Erhebung durch den Gemeindetierarzt 
und durch zwei vom Gemeindeausschusse abgeordnete Ver-
trauensmänner beteiligen. 

Die im zweiten Absatze angeführten, an der Erhebung teil-
nehmenden Personen bilden mit dem Amtstierarzte die Seu-
chenkommission, welche von dem letzteren geleitet wird. 

Vorkehrungen bei Seuchenverdacht. 
§ 22. (1) Der Tierhalter hat dafür zu sorgen, daß die be-

hördlich angeordnete Behandlung des Tieres durchgeführt 
wird. 

(2) Der Eigentümer des Tieres hat die behördlich angeord-
nete Untersuchung des Tieres einschließlich diagnostischer 
Eingriffe, die Entnahme von Untersuchungsmaterial und die 

behördlich angeordnete Verbringung von Tieren zum Zwe-
cke der Tötung sowie deren Tötung zu dulden. 

(3) Der Tierhalter hat den mit der Durchführung von Maß-
nahmen nach diesem Bundesgesetz befaßten behördlichen 
Organen jede notwendige Hilfe zu gewähren. 

Schutz- und Tilgungsmaßregeln. 
§ 23. Im Falle der Seuchengefahr und für die Dauer dersel-

ben können vorbehaltlich der in diesem Gesetze rücksicht-
lich einzelner Viehseuchen erlassenen besonderen Bestim-
mungen (IV. Abschnitt) je nach Beschaffenheit des Falles 
und der Größe der Gefahr die in den §§ 24 und 25 vorgese-
henen Maßregeln angeordnet werden. Hiebei ist, soweit es 
der Zweck der Seuchentilgung zuläßt, auf die beteiligten 
Verkehrsinteressen entsprechende Rücksicht zu nehmen und 
mit möglichster Schonung des Betriebes der Landwirtschaft 
vorzugehen. 

Die näheren Bestimmungen über die Anwendung und Aus-
führung der zulässigen Schutz- und Tilgungsmaßregeln wer-
den im Verordnungswege erlassen. 

§ 24. (1) Wird das Bestehen einer anzeigepflichtigen Tier-
seuche festgestellt oder sind im Bereich einer Gemeinde 
mehrere Verdachtsfälle aufgetreten, so sind die Maßnahmen 
nach § 20 von der Bezirksverwaltungsbehörde zu treffen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Durchführung 
von Desinfektionsmaßnahmen hinsichtlich des Gehöftes, in 
dem der Seuchenfall aufgetreten ist, zu veranlassen. Bei Art 
und Umfang dieser Maßnahmen ist auf die Besonderheit, die 
Widerstandsfähigkeit und die Verschleppbarkeit der Krank-
heitserreger durch Zwischenträger sowie auf die besonderen 
örtlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat entsprechend der 
durch die topographischen Verhältnisse, die verkehrsmäßi-
gen Gegebenheiten, die Dichte und Art der Tierpopulation 
gegebenen Gefahr der Weiterverbringung der Seuche die 
Sperre über geschlossene Gemeindeteile oder über gesamte 
Gemeindegebiete zu verfügen. Die Sperre ist ortsüblich zu 
verkünden und überdies durch Anschlag an der Amtstafel so-
wie an markanten Punkten der Begrenzung des gesperrten 
Gebietes bekanntzumachen; Verkehrszeichen dürfen hiezu 
benutzt werden, sofern dieselben nicht verdeckt werden. Die 
Sperre darf folgende Maßnahmen umfassen: 
 b) das Verbot, Haustiere und wie Haustiere gehaltene Tiere 

frei herumlaufen zu lassen; 
 d) das Gebot, sämtliche Tiere an Ort ihrer Aufstallung zu 

belassen; 
 e) die Anordnung, daß Personen Gehöfte, in denen sich 

Tiere befinden, die für die Seuche empfänglich sind, 
nicht verlassen dürfen; 

 f) die Anordnung, inwieweit Personen das gesperrte Gebiet 
betreten, verlassen oder befahren dürfen und welchen 



 

Gesetzestext Seite 2 

Desinfektionsmaßnahmen Personen und Fahrzeuge hie-
bei unterworfen sind; 

 h) die Anordnung der Behandlung von Tieren durch einen 
Tierarzt; 

 k) die Anordnung der amtstierärztlichen Untersuchung ver-
dächtiger und für die Seuche empfänglicher Tiere. 

(5) An der Vollziehung der Bestimmungen des Abs. 4 lit. 
a, e, f und g haben die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes im Einvernehmen mit der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mitzuwirken. 

(6) Wenn es zur Abwendung der Gefahr der Weiterverbrin-
gung einer Tierseuche geboten ist, hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde in einem genau bezeichneten Gebiet die Ab-
haltung von Märkten, Tierschauen, Festlichkeiten und ande-
ren Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer 
Menschenmassen mit sich bringen, zu untersagen, sowie die 
Schließung von Kindergärten und Schulen anzuordnen. 

(7) Bei Vorliegen der im Abs. 6 genannten Voraussetzun-
gen kann auch die Schließung von Betrieben und Arbeitsstät-
ten verfügt werden. Diese Verfügung ist bescheidmäßig zu 
erlassen. 

§ 25. Wenn es im Interesse einer raschen Tilgung einer 
Seuche geboten ist, ist die Tötung seuchenkranker oder ver-
dächtiger Tiere des Gehöftes, in dem die Seuche aufgetreten 
ist, anzuordnen. 

Strafvorschriften 
§ 63. (1) Wer 

 a) es unterläßt, eine Anzeige zu erstatten, die ihm nach die-
sem Bundesgesetz oder nach den auf Grund dieses Bun-
desgesetzes erlassenen Anordnungen obliegt; oder 

 b) bei Ausstellung von Ursprungsbescheinigungen die Un-
wahrheit bezeugt; oder 

 c) den Vorschriften der §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
15a, 19, 20, 22, 24, 31a, 32 und 42 lit. a bis f oder den 
auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Anordnun-
gen zuwiderhandelt; oder 

 d) den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Anord-
nungen über Schutzimpfungen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 4 360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest 
bis zu drei Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer die in Abs. 1 angeführten Verwaltungsübertretun-
gen aus Fahrlässigkeit begeht, ist mit Geldstrafe bis zu 1.450 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zehn 
Tagen zu bestrafen. 

Zuständigkeit 
§ 68. Die Untersuchung und Bestrafung steht hinsichtlich 

der in den §§ 63 und 64 bezeichneten strafbaren Handlungen 
den Bezirksverwaltungsbehörden. 

Örtliche Zuständigkeit bei bestimmten Strafverfahren 
§ 69. Für Bestrafungen wegen Verletzung von Melde-, 

Mitwirkungs- und Auskunftspflichten nach den §§ 63 Abs. 1 
lit. c und 64 ist in erster Instanz jene Bezirksverwaltungsbe-
hörde örtlich zuständig, in deren Sprengel der Melde-, Mit-
wirkungs- oder Auskunftspflichtige seinen Hauptwohnsitz 
hat. 

Epidemiegesetz 1950 
Anzeigepflichtige Krankheiten. 

§ 1. (1) Der Anzeigepflicht unterliegen: 
 1. Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an Cholera, 

Gelbfieber, virusbedingtem hämorrhagischem Fieber, 
infektiöser Hepatitis (Hepatitis A, B, C, D, E), … 
Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit. 

§ 5. (1) Über jede Anzeige sowie über jeden Verdacht des 
Auftretens einer anzeigepflichtigen Krankheit haben die zu-
ständigen Behörden durch die ihnen zur Verfügung stehen-
den Ärzte unverzüglich die zur Feststellung der Krankheit 
und der Infektionsquelle erforderlichen Erhebungen und Un-
tersuchungen einzuleiten. Kranke, Krankheitsverdächtige 
und Ansteckungsverdächtige sind verpflichtet, den zuständi-
gen Behörden die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
sich den notwendigen ärztlichen Untersuchungen sowie der 
Entnahme von Untersuchungsmaterial zu unterziehen.  

Einleitung von Vorkehrungen bei Auftreten anzeige-
pflichtiger Krankheiten. 

§ 6. (1) Über jeden Fall einer anzeigepflichtigen Krankheit 
sowie über jeden Verdachtsfall einer solchen Krankheit sind, 
neben den nach § 5 etwa erforderlichen Erhebungen, ohne 
Verzug die zur Verhütung der Weiterverbreitung der betref-
fenden Krankheit notwendigen Vorkehrungen im Sinne der 
folgenden Bestimmungen für die Dauer der Ansteckungsge-
fahr zu treffen. 

(2) Zur allgemeinen Kenntnis bestimmte Anordnungen 
sind in jeder Gemeinde des betroffenen Gebietes in ortsübli-
cher Weise und nach Erfordernis in den zu amtlichen Kund-
machungen bestimmten Zeitungen zu verlautbaren. In der 
gleichen Weise ist auch die Aufhebung solcher Anordnungen 
ohne Verzug kundzumachen. 

Absonderung Kranker. 
§ 7. (1) Durch Verordnung werden jene anzeigepflichtigen 

Krankheiten bezeichnet, bei denen für kranke, krankheitsver-
dächtige oder ansteckungsverdächtige Personen Absonde-
rungsmaßnahmen verfügt werden können. 

(1a) Zur Verhütung der Weiterverbreitung einer in einer 
Verordnung nach Abs. 1 angeführten anzeigepflichtigen 
Krankheit können kranke, krankheitsverdächtige oder anste-
ckungsverdächtige Personen angehalten oder im Verkehr mit 

der Außenwelt beschränkt werden, sofern nach der Art der 
Krankheit und des Verhaltens des Betroffenen eine ernstliche 
und erhebliche Gefahr für die Gesundheit anderer Personen 
besteht, die nicht durch gelindere Maßnahmen beseitigt wer-
den kann. Die angehaltene Person kann bei dem Bezirksge-
richt, in dessen Sprengel der Anhaltungsort liegt, die Über-
prüfung der Zulässigkeit und Aufhebung der Freiheitsbe-
schränkung beantragen. Jede Anhaltung ist dem Bezirksge-
richt von der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, die sie 
verfügt hat. Das Bezirksgericht hat von Amts wegen in längs-
tens dreimonatigen Abständen ab der Anhaltung oder der 
letzten Überprüfung die Zulässigkeit der Anhaltung zu über-
prüfen, sofern die Anhaltung nicht vorher aufgehoben wurde. 

(2) Kann eine zweckentsprechende Absonderung im Sinne 
der getroffenen Anordnungen in der Wohnung des Kranken 
nicht erfolgen oder wird die Absonderung unterlassen, so ist 
die Unterbringung des Kranken in einer Krankenanstalt oder 
einem anderen geeigneten Raume durchzuführen, falls die 
Überführung ohne Gefährdung des Kranken erfolgen kann. 

(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, wo es mit Rück-
sicht auf die örtlichen Verhältnisse geboten erscheint, geeig-
nete Räume und zulässig erkannte Transportmittel rechtzei-
tig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, mit den 
nötigen Einrichtungen und Personal ausgestattete Baracken-
spitäler einzurichten. 
Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter 

Ortschaften. 
§ 24. Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auf-

tretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor 
deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde für die Bewohner von Epide-
miegebieten Verkehrbeschränkungen zu verfügen. Ebenso 
können Beschränkungen für den Verkehr mit den Bewoh-
nern solcher Gebiete von außen angeordnet werden. 

Mitwirkung von Organen des öffentlichen  
Sicherheitsdienstes 

§ 28a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
haben die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden 
und Organe über deren Ersuchen bei der Ausübung ihrer ge-
mäß den §§ 5, 6, 7, 15, 17, 22 und 24 beschriebenen Aufga-
ben bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen 
erforderlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln zu 
unterstützen. 

Behördliche Kompetenzen 
§ 43. (4) Die Einleitung, Durchführung und Sicherstellung 

sämtlicher in diesem Gesetze vorgeschriebener Erhebungen 
und Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung anzeige-
pflichtiger Krankheiten beziehungsweise die Überwachung 
und Förderung der in erster Linie von den zuständigen Sani-
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tätsorganen getroffenen Vorkehrungen sind Aufgabe der Be-
zirksverwaltungsbehörde. 

(5) Dem Landeshauptmann obliegt im Rahmen seines ört-
lichen Wirkungsbereichs die Koordinierung und Kontrolle 
der Maßnahmen der Bezirksverwaltungsbehörden gemäß 
Abs. 4. Besteht der Verdacht oder die Kenntnis über einen 
bundesländerübergreifenden Ausbruch einer Erkrankung ge-
mäß § 1 Abs. 1 und 2, so haben die Landeshauptmänner der 
betroffenen Bundesländer zusammenzuarbeiten und ihre Tä-
tigkeiten zu koordinieren. 

(6) Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und 
Jugend ist im Fall von Krankheitsausbrüchen vom Landes-
hauptmann unverzüglich zu verständigen. 

Besondere Befugnisse der Sanitätsbehörden und ihrer 
Organe 

§ 44. (3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigepflich-
tige Krankheit verheimlicht wird oder daß ansteckungsver-
dächtige Gegenstände verborgen werden, so kann durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 
und 5 des Gesetzes vom 27. Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, 
eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden. 

Verordnung betreffend die Absonderung Kranker, 
Krankheitsverdächtiger und Ansteckungsverdächtiger  

§ 1. Zur Verhütung der Weiterverbreitung einer anzeige-
pflichtigen Krankheit (§ 1 des Gesetzes vom 14. April 1913, 
R.G.Bl. Nr. 67, und Artikel I des Bundesgesetzes vom 3. De-
zember 1925, B.G.Bl. Nr. 449) können gegenüber kranken, 
krankheitsverdächtigen oder ansteckungsverdächtigen Per-
sonen Maßnahmen zum Zwecke der räumlichen Absonde-
rung oder anderweitiger bestimmter Verkehrsbeschränkun-
gen verfügt werden. 

Als krank gelten jene Personen, bei denen die Krankheit 
bereits festgestellt ist, als krankheitsverdächtig solche, die 
Erscheinungen zeigen, die das Vorhandensein der Krankheit 
vermuten lassen, als ansteckungsverdächtig solche, die zwar 
keine Krankheitserscheinungen aufweisen, bei denen jedoch 
bakteriologisch nachgewiesen ist, daß sie als Träger des 
Krankheitskeimes anzusehen sind, oder bei denen sonst fest-
steht oder erfahrungsgemäß anzunehmen ist, daß sie der An-
steckung ausgesetzt waren und die Weiterverbreitung ver-
mitteln können. 

§ 2. Die Absonderung oder Verkehrsbeschränkung der 
Kranken, Krankheitsverdächtigen und Ansteckungsverdäch-
tigen hat auf die Dauer der Ansteckungsgefahr derart zu er-
folgen, daß eine Weiterverbreitung der Krankheit hintange-
halten wird. 

Die Absonderung besteht in der Unterbringung der im Ab-
satze 1 erwähnten Personen in gesonderten Räumen. 

§ 3. Soweit die Verordnung nicht Ausnahmen gestattet, 
dürfen unberufene Personen den Raum, in dem eine abgeson-
derte Person untergebracht ist, und die hierzu gehörigen Ne-
benräume nicht betreten. 

Kranke, Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdäch-
tige sind von einander und nach Infektionskrankheiten ge-
trennt unterzubringen. 

§ 4. Bei … SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), 
viralem hämorrhagischem Fieber oder MERS-CoV sind die 
Kranken oder Krankheitsverdächtigen abzusondern. 

§ 5. Bei Ansteckungsverdächtigen sind jene der in § 2 be-
zeichneten Maßnahmen anzuwenden, die fallweise nach dem 
Gutachten des im öffentlichen Sanitätsdienste stehenden 
Arztes erforderlich sind. 

Wehrgesetz 2001 – WG 2001 
§ 2. (1) Dem Bundesheer obliegen 

 a) die militärische Landesverteidigung, 
 c) die Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Un-

glücksfällen außergewöhnlichen Umfanges … 
Die Aufgaben nach den lit. b und c (Assistenzeinsätze) sind, 
sofern hiefür nicht ein selbständiges militärisches Einschrei-
ten zulässig ist, nur insoweit wahrzunehmen, als die gesetz-
mäßige zivile Gewalt die Mitwirkung des Bundesheeres in 
Anspruch nimmt.  

(2) Die militärische Landesverteidigung hat die Erfüllung 
der Aufgaben der umfassenden Landesverteidigung nach 
Art. 9a Abs. 1 B-VG mit militärischen Mitteln sicherzustel-
len. Im Rahmen der militärischen Landesverteidigung sind 
durchzuführen 
 1. die allgemeine Einsatzvorbereitung, ... 

Strafgesetzbuch 1974 – StGB 
Widerstand gegen die Staatsgewalt 

§ 269. (1) Wer eine Behörde mit Gewalt oder durch Dro-
hung mit Gewalt und wer einen Beamten mit Gewalt oder 
durch gefährliche Drohung an einer Amtshandlung hindert, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, im Fall einer schwe-
ren Nötigung (§ 106) jedoch mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(4) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn die 
Behörde oder der Beamte zu der Amtshandlung ihrer Art 
nach nicht berechtigt ist oder die Amtshandlung gegen straf-
gesetzliche Vorschriften verstößt. 

Strafprozessordnung 1975 – StPO 
Durchsuchung von Orten und Gegenständen sowie von 

Personen 
§ 121. (1) Vor jeder Durchsuchung ist der Betroffene unter 

Angabe der hiefür maßgebenden Gründe aufzufordern, die 

Durchsuchung zuzulassen oder das Gesuchte freiwillig her-
auszugeben. Von dieser Aufforderung darf nur bei Gefahr im 
Verzug sowie im Fall des § 119 Abs. 2 Z 1 abgesehen wer-
den. Die Anwendung von Zwang (§ 93) ist im Fall der 
Durchsuchung einer Person nach § 119 Abs. 2 Z 3 unzuläs-
sig. 

(2) Der Betroffene hat das Recht, bei einer Durchsuchung 
nach § 117 Z 2 anwesend zu sein, sowie einer solchen und 
einer Durchsuchung nach § 117 Z 3 lit. b eine Person seines 
Vertrauens zuzuziehen; für diese gilt § 160 Abs. 2 sinnge-
mäß. Ist der Inhaber der Wohnung nicht zugegen, so kann ein 
erwachsener Mitbewohner seine Rechte ausüben. Ist auch 
das nicht möglich, so sind der Durchsuchung zwei unbetei-
ligte, vertrauenswürdige Personen beizuziehen. Davon darf 
nur bei Gefahr im Verzug abgesehen werden.  

NÖ Bezirkshauptmannschaften-Gesetz 
§ 6 Bezirkshauptmann/Bezirkshauptfrau 

(1) Die Landesregierung hat für jede Bezirkshauptmann-
schaft aus dem Kreis der Landesbediensteten eine Person, die 
das rechtswissenschaftliche Studium an einer Universität ab-
geschlossen hat, als Bezirkshauptmann oder Bezirkshaupt-
frau zu bestellen. 

(2) Der Bezirkshauptmann oder die Bezirkshauptfrau hat 
die Bezirkshauptmannschaft zu leiten. Er oder sie ist Vorge-
setzter oder Vorgesetzte aller der Bezirkshauptmannschaft 
zugewiesenen Bediensteten und ist befugt, diesen Weisun-
gen in allen von der Bezirkshauptmannschaft zu besorgenden 
Angelegenheiten zu erteilen. 

(4) Der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau hat 
mit der ständigen Vertretung des Bezirkshauptmanns oder 
der Bezirkshauptfrau für den Fall der Verhinderung aus dem 
Kreis der Landesbediensteten eine Person, die das rechtswis-
senschaftliche Studium an einer Universität abgeschlossen 
hat, zu betrauen. 

NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt das Bauwesen im Land Niederös-
terreich. 

(2) Durch dieses Gesetz werden 
 1. die Zuständigkeit des Bundes für bestimmte Bauwerke 

(z. B. Bundesstraßen, Bergbau-, Eisenbahn-, Luftfahrts-
, Verteidigungs-, Wasserkraft- und öffentliche Schiff-
fahrtsanlagen oder für die Unterbringung von hilfs- und 
schutzbedürftigen Fremden) sowie 

´ 2. die Vorschriften, wonach für Bauvorhaben zusätzliche 
Bewilligungen erforderlich sind (z. B. Gewerbe-, Was-
ser-, Naturschutz- und Umweltschutzrecht), 

nicht berührt. 
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(3) Weiters sind folgende Bauwerke vom Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausgenommen: 
 6.  bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben. 

§ 2 Zuständigkeit 
(1) Baubehörde erster Instanz ist 

 – der Bürgermeister 
 – der Magistrat (in Städten mit eigenem Statut) 

Baubehörde zweiter Instanz ist 
 – der Gemeindevorstand (Stadtrat) 
 – der Stadtsenat (in Städten mit eigenem Statut) 

(2) Die zuständige Gemeindebehörde kann die Durchfüh-
rung eines Bauverfahrens an die Landesregierung übertra-
gen, sofern ein überörtliches Interesse daran besteht. 

§ 4 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als 

 6.  bauliche Anlagen: alle Bauwerke, die nicht Gebäude 
sind; 

 7. Bauwerk: ein Objekt, dessen fachgerechte Herstellung 
ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen er-
fordert und das mit dem Boden kraftschlüssig verbunden 
ist; 

 15. Gebäude: ein oberirdisches Bauwerk mit einem Dach 
und wenigstens 2 Wänden, welches von Menschen be-
treten werden kann und dazu bestimmt ist, Menschen, 
Tiere oder Sachen zu schützen, wobei alle statisch mit-
einander verbundenen Bauteile als ein Gebäude gelten; 

§ 14 Bewilligungspflichtige Vorhaben 
Nachstehende Vorhaben bedürfen einer Baubewilligung: 

 1. Neu- und Zubauten von Gebäuden; 
 2. die Errichtung von baulichen Anlagen; 

§ 17 Bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben 
Bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben sind je-

denfalls: 
 11. die Aufstellung von Zelten oder ähnlichen mobilen Ein-

richtungen (z. B. Freiluftbühnen u. dgl.), welche dem 
NÖ Veranstaltungsgesetz nicht unterliegen, Betriebsan-
lagen bzw. technischen Geräten für Volksvergnügungen 
(z. B. Schaukeln, Riesenräder, Hochschaubahnen u. 
dgl.), jeweils mit einer Bestandsdauer bis zu 30 Tagen; 

§ 20 Vorprüfung 
(1) Die Baubehörde hat bei Anträgen nach § 14 vorerst zu 

prüfen, ob dem Bauvorhaben 
 1. die im Flächenwidmungsplan festgelegte Widmungsart 

des Baugrundstücks, […] 
entgegensteht. 

(2) Wenn die Baubehörde eines der im Abs. 1 angeführten 
Hindernisse feststellt, hat sie den Antrag abzuweisen.  

§ 34. Vermeidung und Behebung von Baugebrechen 
(1) Der Eigentümer eines Bauwerks hat dafür zu sorgen, 

dass dieses in einem der Bewilligung (§ 23) oder der Anzeige 
(§ 15) entsprechenden Zustand ausgeführt und erhalten und 
nur zu den bewilligten oder angezeigten Zwecken (z. B. land-
wirtschaftlicher Betrieb bei landwirtschaftlichem Wohnge-
bäude) genutzt wird. Er hat Baugebrechen zu beheben. 

(2) Kommt der Eigentümer eines Bauwerks seiner Ver-
pflichtung nach Abs. 1 nicht nach, hat die Baubehörde nach 
Überprüfung des Bauwerks ungeachtet eines anhängigen An-
trages nach § 14 oder einer anhängigen Anzeige nach § 15, 
unter Gewährung einer angemessenen Frist, die Behebung 
des Baugebrechens zu verfügen. 

Die Baubehörde darf in diesem Fall 
 – die Überprüfung selbst durchführen oder durch Sachver-

ständige durchführen lassen, 
 – die Vornahme von Untersuchungen und 
 – die Vorlage von Gutachten anordnen. 

§ 35. Sicherungsmaßnahmen und Abbruchauftrag 
(1) Die Baubehörde hat alle Sicherungsmaßnahmen, die 

zum Schutz von Personen und Sachen erforderlich sind, ins-
besondere die Untersagung der Nutzung sowie die Räumung 
von Gebäuden oder Teilen davon anzuordnen. 

(2) Die Baubehörde hat den Abbruch eines Bauwerks un-
geachtet eines anhängigen Antrages nach § 14 oder einer an-
hängigen Anzeige nach § 15 anzuordnen, wenn 
 1. mehr als die Hälfte des voll ausgebauten umbauten Rau-

mes eines Gebäudes durch Baugebrechen unbenützbar 
geworden ist und der Eigentümer einem Auftrag nach 
§ 34 Abs. 2 innerhalb der ihm darin gewährten Frist 
nicht entsprochen hat oder 

 2. für das Bauwerk keine Baubewilligung (§ 23) oder An-
zeige (§ 15) vorliegt. 

§ 36. Sofortmaßnahmen 
(1) Bei Gefahr im Verzug hat die Baubehörde die unbe-

dingt notwendigen Sicherungsmaßnahmen auch ohne Anhö-
rung auf Gefahr und Kosten des Eigentümers eines Bauwerks 
anzuordnen. 

NÖ Bau-Übertragungsverordnung 2017  
(NÖ BÜV 2017) 

§ 1. Die Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei bei ge-
werblichen Betriebsanlagen, die einer Genehmigung durch die 
Gewerbebehörde bedürfen, werden aus dem eigenen Wirkungs-
bereich folgender Gemeinden auf nachfolgende Bezirkshaupt-
mannschaften zur Besorgung übertragen. Die Übertragung be-
zieht sich auf das gesamte Vorhaben auch wenn dieses nur teil-
weise der gewerbebehördlichen Genehmigungspflicht unter-
liegt, soweit bautechnisch ein untrennbarer Zusammenhang mit 
der gewerblichen Betriebsanlage besteht. 

Winzendorf-
Muthmannsdorf 

Wiener Neustadt 1. Jänner 2017 

Allentsteig Zwettl 1. Jänner 2017 
Altmelon Zwettl 1. Jänner 2017 

NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014) 
§ 20 Grünland 

(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen gewidme-
ten Flächen gehören zum Grünland. 

(2) Das Grünland ist entsprechend den örtlichen Erforder-
nissen und naturräumlichen Gegebenheiten in folgende Wid-
mungsarten zu gliedern: 
 18. Freihalteflächen:  

Flächen, die aufgrund öffentlicher Interessen (Hochwas-
serschutz, Umfahrungsstraßen, besonders landschafts-
bildprägende Freiräume, u. dgl.) von jeglicher Bebauung 
freigehalten werden sollen. 

NÖ Naturschutzgesetz 2000 (NÖ NSchG 2000) 
§ 4 Anwendungsbereich 

(1) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind kompetenz-
rechtliche Interessen des Bundes in Form einer Abwägung 
mit den Interessen des Naturschutzes zu berücksichtigen. 

(2) Diesem Gesetz unterliegen nicht: 
 1. Maßnahmen nach dem NÖ Katastrophenhilfegesetz, 

LGBl. 4450; 
 5. Maßnahmen im Rahmen eines Einsatzes des Bundeshee-

res in den Fällen des § 2 Abs. 1 Wehrgesetz 2001, BGBl. 
I Nr. 146/2001 in der Fassung BGBl. I Nr. 63/2012, ein-
schließlich der Vorbereitung eines solchen Einsatzes, 
ausgenommen der allgemeinen Einsatzvorbereitung in 
Schutzgebieten gemäß §§ 11 und 12; 

§ 11 Naturschutzgebiet 
(3) In Naturschutzgebieten ist die Widmung von Flächen 

als Bauland oder als Verkehrsfläche nach Maßgabe des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000, unzulässig. 

(4) In Naturschutzgebieten ist jeder Eingriff in das Pflan-
zenkleid oder Tierleben und jede Änderung bestehender Bo-
den- oder Felsbildungen verboten. Weiters ist das Betreten 
außerhalb der gemäß Abs. 5 in der Verordnung bezeichneten 
Wege und Bereiche verboten. Von dem Betretungsverbot 
sind die Eigentümer, die Nutzungsberechtigten und diejeni-
gen Personen ausgenommen, denen dies aufgrund eines ge-
setzlichen Auftrages (z.B. Forstschutzorgane, Jagd- und Fi-
schereiaufsichtsorgane, Organe der Naturschutzbehörde) ge-
stattet ist. 

(6) Soweit dies mit dem Ziel der Schutzmaßnahme nicht 
im Widerspruch steht oder nachteilige Auswirkungen auf das 
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Naturschutzgebiet durch Vorschreibung von Vorkehrungen 
(§ 7 Abs. 4) weitgehend ausgeschlossen werden können, sind 
von der Landesregierung durch Bescheid Ausnahmen vom 
Eingriffsverbot nach Abs. 4, insbesondere für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung, zuzulassen. 

§ 24 Behörden 
(1) Naturschutzbehörde ist, soweit nicht die Zuständigkeit 

der Landesregierung oder der Gemeinde gegeben ist, die ört-
lich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. Für Vorhaben, 
die ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten (§ 11) oder in 
Nationalparks gemäß § 3 Abs. 2 des NÖ Nationalparkgeset-
zes, LGBl. 5505, liegen, ist die Landesregierung auch bei 
Verfahren gemäß den §§ 7, 8, 10, 12 Abs. 4 und 35 zuständig. 

Organen der öffentlichen Sicherheit oder von Rettungsor-
ganisationen oder sonstigen Organen der öffentlichen Auf-
sicht einschließlich der dafür nötigen Vorbereitungsmaßnah-
men, jeweils im hiefür unbedingt notwendigen Ausmaß; 

§ 35 Besondere Maßnahmen 
(1) Zur sofortigen Hintanhaltung einer drohenden Zerstö-

rung eines oder eines erheblichen Eingriffes in ein Europa-
schutzgebiet, Naturschutzgebiet oder Naturdenkmal kann die 
Behörde die jeweils notwendigen Maßnahmen ohne voraus-
gegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides 
treffen; hierüber ist jedoch binnen zwei Wochen ein schrift-
licher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffene 
Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Bescheid gilt auch dann 
als erlassen, wenn seine Zustellung aus den in § 19 Zustell-
gesetz, BGBl.Nr. 200/1982 in der Fassung BGBl. I Nr. 
111/2010, angeführten Gründen unterblieben ist. 

(2) Unabhängig von einer Bestrafung nach § 36 sind Per-
sonen, die den Bestimmungen dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder Entscheidun-
gen zuwidergehandelt haben, von der Behörde zu verpflich-
ten, den früheren Zustand wieder herzustellen oder, wenn 
dies nicht möglich ist, den geschaffenen Zustand den Interes-
sen des Naturschutzes bestentsprechend abzuändern. Zu die-
sem Zweck kann die Behörde auch die Setzung angemesse-
ner Kompensationsmaßnahmen oder die Verpflichtung zur 
Erstellung eines Sanierungsplanes vorschreiben; dieser Plan 
ist der Behörde zur Bewilligung vorzulegen. 

NÖ Auskunftsgesetz 
§ 2 Recht auf Auskunft 

(1) Jeder hat das Recht, Auskunft von Organen des Landes, 
der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der durch 
die Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung zu 
erhalten. 

§ 3 Verlangen um Auskunft 
Die Auskunft kann telefonisch, mündlich oder schriftlich, 

aber auch telegrafisch oder fernschriftlich verlangt werden. 
§ 4 Erteilung der Auskunft 

(1) Die Auskunft muß möglichst rasch, spätestens aber in-
nerhalb von acht Wochen nach Einlangen des Auskunftser-
suchens erteilt werden. Kann die Auskunft innerhalb dieser 
Frist nicht erteilt werden, so muß der Auskunftssuchende 
darüber informiert werden. Wird dem Auskunftsersuchen in-
nerhalb dieser Frist nicht entsprochen, so ist dies in der In-
formation zu begründen. 

(2) Der Verwaltungsaufwand für die Erteilung der Aus-
kunft ist möglichst gering zu halten. Daher darf die Herstel-
lung von Kopien, Ausdrucken oder anderen Vervielfältigun-
gen von der Bezahlung der Selbstkosten abhängig gemacht 
werden. 

(3) Das ersuchte Organ muß bemüht sein, die Auskunft in 
verständlicher Weise zu erteilen. Ist eine schriftliche Anfrage 
unklar, dann muß dem Auskunftssuchenden aufgetragen 
werden, sein Verlangen zu verbessern. Die im Abs. 1 ge-
nannte Frist beginnt in diesem Falle erst mit dem Einlangen 
der Verbesserung zu laufen. 

(4) Wird von einem Organ eine Auskunft in einer Sache 
verlangt, die nicht in seinen Wirkungsbereich fällt, dann muß 
es das Verlangen möglichst rasch an das zuständige Organ 
weiterleiten oder den Auskunftssuchenden an dieses verwei-
sen. Der Auskunftssuchende muß von der Weiterleitung ver-
ständigt werden. 

§ 5 Einschränkungen des Auskunftsrechtes 
(1) Die Auskunft darf nur in folgenden Fällen verweigert 

werden: 
 1. Wenn die Auskunft in einer Sache verlangt wird, die 

nicht in den Wirkungsbereich des Organs fällt; 
 2. Wenn der Erteilung der Auskunft eine gesetzliche Ver-

schwiegenheitspflicht entgegensteht; 
 3. Wenn durch die Erteilung der Auskunft die Besorgung 

der übrigen Aufgaben des Organs wesentlich beeinträch-
tigt wäre; 

 4. Wenn die Auskunft offenbar mutwillig verlangt wird; 
 5. Wenn die für die Erteilung der Auskunft erforderlichen 

Informationen erst beschafft werden müssen und/oder 
wenn umfangreiche Ausarbeitungen erforderlich sind; 

 6. Wenn die Information dem Auskunftssuchenden anders 
zugänglich ist. 

(2) Berufliche Vertretungen dürfen die Auskunft darüber-
hinaus verweigern, wenn sie von Personen verlangt wird, die 
der beruflichen Vertretung nicht angehören. 

§ 6 Verweigerung der Auskunft durch Bescheid 
(1) Wenn die Auskunft nicht erteilt wird, kann der Aus-

kunftssuchende verlangen, daß die Auskunft mit Bescheid 
verweigert wird. 

(2) Ein Antrag auf Bescheiderlassung muß bei sonstigem 
Anspruchsverlust spätestens binnen 3 Monaten nach dem 
Einlangen des Auskunftsersuchens schriftlich gestellt wer-
den. Dem Antrag muß entweder eine Kopie des seinerzeiti-
gen schriftlichen Auskunftsersuchens oder die schriftliche 
Ausführung des telefonisch oder mündlich gestellten Aus-
kunftsersuchens angeschlossen werden. 

(3) Innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Einlangen des 
Antrages auf Bescheiderlassung darf das ersuchte Organ die 
Auskunft nachholen. In diesem Fall ist der Antrag auf Be-
scheiderlassung abzuweisen. 

(4) Zur Erlassung des Bescheides, mit dem die Auskunft 
verweigert wird, ist 
  in Sachen  zuständig: 
 1. die vom Amt der Landesregierung 

besorgt werden 
 das Amt der Lan-
desregierung als 
Behörde 

 2. die von der Bezirkshauptmann-
schaft (auch als Hilfsorgan für 
eine andere Behörde) 
besorgt werden 

 die Bezirkshaupt-
mannschaft 

 3. die vom Magistrat einer Stadt mit 
eigenem Statut besorgt werden 

 der Magistrat 

 4. die von einer Gemeinde oder ei-
nem Gemeindeverband besorgt 
werden  

 das für die jeweilige 
Sache zuständige 
Organ 

(5) Es gilt als Verfahrensordnung, nach der der Bescheid 
zu erlassen ist, das AVG, sofern nicht für die Sache, in der 
Auskunft erteilt wird, ein anderes Verfahrensgesetz anzu-
wenden ist. 

Auskunftspflichtgesetz 
Abgedruckt im Kodex Verfassungsrecht, 20/1.,   

sowie im Kodex Verwaltungsverfahrensrecht, 11. 

Kalenderauszug 
November 2019   Dezember 2019  Jänner 2020 
MO 25 2 9 16 23 30 6 
DI 26 3 10 17 24 31 7 
MI 27 4 11 18 25 1 8 
DO 28 5 12 19 26 2 9 
FR 29 6 13 20 27 3 10 
SA 30 7 14 21 28 4 11 
SO 1 8 15 22 29 5 12  


